
Erklärung und HaŌungsfreistellung im Zusammenhang mit poliƟschen Anzeigen 

 

Bei der Anzeige ____ Stadtrat Udo Feldinger__________________________ 

 

AuŌragsnummer _______________________________ 

 

Erscheinungstermin 10.01,17.01,24.01,21.01,7.02.,14.02.,21.02.,28.02.,7.03 

Handelt es sich um eine poliƟsche Werbedienstleistung gemäß ArƟkel 3 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2024/900 
über die Transparenz poliƟscher Werbung. 
 

Der AuŌraggeber bestäƟgt hiermit: 

SPD-Ortsverein Würzburg-Süd, Vorsitzender Udo Feldinger, Dürrenberg 13 b, 97084 Würzburg 

 
Name und Kontaktdaten des Sponsors/AuŌraggebers (Stempel) 
 

 

1. Der AuŌraggeber verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang mit der oben genannten poliƟschen Anzeige 
gemachten Angaben vollständig, wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. 
Zudem versichert der AuŌraggeber, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz poliƟscher Werbung sowie die einschlägigen 
Durchführungsrechtsakte, insbesondere die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1410, eingehalten werden. 

2. Der AuŌraggeber versichert, dass die poliƟsche Werbedienstleistung die Anforderungen des ArƟkels 5 Absatz 
2 der Verordnung (EU) 2024/900 erfüllt. 

3. Der AuŌraggeber bestäƟgt, dass sämtliche im Formular „TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG“ eingetragenen 
InformaƟonen korrekt sind. 
Bei Änderungen oder Feststellung von Fehlern verpflichtet sich der AuŌraggeber, unverzüglich, vollständig 
und präzise die aktualisierten oder berechƟgten InformaƟonen an den Anbieter der poliƟschen 
Werbedienstleistung sowie an den Herausgeber zu übermiƩeln. 

4. Insbesondere versichert der AuŌraggeber, dass die Angaben gemäß ArƟkel 7 der Verordnung (EU) 2024/900 
vollständig, wahrheitsgemäß und in ÜbereinsƟmmung mit den gesetzlichen Anforderungen gemacht wurden. 

Der AuŌraggeber verpflichtet sich, dem Herausgeber sowie dessen Vertreter und verbundenen Unternehmen auf 
Verlangen unverzüglich alle weiteren InformaƟonen zu übermiƩeln, die zur Erfüllung der DokumentaƟons-, 

Kennzeichnungs- oder Offenlegungspflichten gemäß der genannten Verordnung erforderlich sind, oder solche 
InformaƟonen bereitzustellen, sofern diese fehlerhaŌ oder unvollständig sind. 

Der AuŌraggeber stellt den Herausgeber sowie seine Vertreter und verbundenen Unternehmen ausdrücklich von 
jeglicher HaŌung, Ansprüchen oder Konsequenzen behördlicher Maßnahmen frei, die sich aus unrichƟgen, 
unvollständigen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der poliƟschen Anzeige oder aus Verstößen 
gegen gesetzliche Transparenz- und Kennzeichnungspflichten ergeben, soweit den Herausgeber kein vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten triŏ. 
 

 

___Würzburg, 07.01.2026______________________ _______________________________ 

Ort, Datum, UnterschriŌ des AuŌraggebers 


